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Sehr geehrter Herr Präsident,

narnens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: Warum existiert in Sachsen kein Kalkulationsschema für ambu-
lante Pflegedienstleistungen?

Frage 2: Plant die Staatsregierung die Einführung eines Kalkulationssche-
mas für ambulante Pflegedienstleistungen?

Frage 3: Wenn ja, in welchen Zeitraum ist die Einführung geplant?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 bis 3:

Die Vergütung ambulanter Pflegeleistungen der häuslichen Pflegehilfe wird
nach § 89 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB Xl) zwischen den Trägern
der Pflegedienste und den Kostenträgern (Pflegekassen und Träger der Sozial-
hilfe) vereinbart. Das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesell-
schaftlichen Zusammenhalt ist nicht an dem Verfahren beteiligt.

Ein Kalkulationsschema zur Preisfindung zu entwickeln, ist gesetzlich nicht vor-
geschrieben. Es bleibt den Vereinbarungspartnern überlassen, eine entspre-
chende Arbeitsgrundlage abzustimmen. Bislang existiert ein solches Schema
für den ambulanten Bereich in Sachsen noch nicht. Die Kostenträger haben je-
doch bereits signalisiert, dass sie zeitnah Gespräche mit den Verbänden der
Leistungserbringer zur Vereinbarung eines ambulanten Kalkulationsmodells
führen wollen.

lm Übrigen wird von einer Beantwortung abgesehen.
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Der Staatsregierung liegen keine weiteren Erkenntnisse vor. Die Staatsregierung ist dem
Landtag nur für ihre Amtsführung verantwortlich. Sie ist daher lediglich in Angelegenheiten
zur Auskunft verpflichtet, die in ihre Zuständigkeit fallen und muss nicht auf Fragen einge-
hen, die außerhalb ihres Verantwortungsbereichs liegen. Letzteres ist hier der Fall, denn
die Staatsregierung gehört nicht zu den Vertragsparteien der Vergütungsvereinbarungen
nach § 89 Absatz 2 SGB Xl.

Mit freundlichen Grüßen
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